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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/580
öffentlich
22.09.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge

Nichtöffentlich 01.10.2015 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Neukalen

Öffentlich 22.10.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
 
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 wie folgt abgewogen:

1.Übersicht über noch zum Vorentwurf vom 16.04.2015 eingegangene Stellungnahmen

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Ein-
wände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände

1. Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege

29.06.2015 26.06.2015 - x

2. WZV Malchin 
Stavenhagen

06.07.2015 03.07.2015 - x

2. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf vom 25.06.2015

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Ein-
wände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbänd

1. Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 

24.08.2015 19.08.2015       x

2. Amt für Raumordnung
und Landesplanung

30.07.2015 27.07.2015       x      

3. Landesamt für innere
Verwaltung M-V

14.07.2015 14.07.2015       x*       

4. Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 

30.07.2015 28.07.2015       x

5. Straßenbauamt Neustrelitz 28.07.2015 24.07.2015 - x
6. Landesamt für zentrale 

Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz M-V

31.08.2015 31.08.2015       x

7. Bergamt Stralsund 19.08.2015 18.08.2015       x
8. Kabel Deutschland 31.07.2015 27.07.2015            x
9. DB Services Immobilien 

GmbH
21.07.2015 16.07.2015       x
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10. Landesanglerverband M-V 29.07.2015 27.07.2015       x
11. GDMcom mbH (ehem.

Verbundnetz Gas AG)
25.08.2015 20.08.2015       x

12. Deutsche Telekom 29.07.2015 29.07.2015             x
13. Deutscher Wetterdienst 07.08.2015 04.08.2015       x
14. Staatliches Amt für 

Landwirtschaft u. Umwelt
19.08.2015 12.08.2015       x       

15. Wasser- und 
Bodenverband „Obere 
Peene“

18.08.2015 17.08.2015       x      

16. Landesforst M-V 21.08.2015 18.08.2015       x      
17. Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege
31.08.2015
(29.06.2015)

27.08.2015
(26.06.2015)

             x

18. Betrieb für Bau und 
Liegenschaften

29.07.2015 27.07.2015       x

19. Wasser- und 
Schifffahrtsamt

11.08.2015 10.08.2015       x

20. Hanse Werk AG 14.07.2015 14.07.2015       x
21. IHK Neubrandenburg 13.08.2015 12.08.2015       x        
22. Bundesamt für Infra-

struktur, Umweltschutz u.
Dienstleistungen der
Bundeswehr 

17.07.2015 17.07.2015             x

23. Handwerkskammer
Ostmecklenburg-
Vorpommern

23.07.2015 22.07.2015       x       

24. Einzelhandelsverband 
Nord e.V.

12.08.2015 10.08.2015       x

25. Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie

19.08.2015 19.08.2015       x

Nachbargemeinden
26. Stadt Dargun 21.08.2015 20.08.2015       x
27. Gemeinden Lelkendorf

und Alt Sührkow
04.08.2015 03.08.2015       x

x* Stellungnahme mit Hinweise, die Hinweise wurden beachtet 

keine Stellungnahme zum Entwurf wurde abgegeben von:

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV M-V
- WasserZweckVerband Malchin.- Stavenhagen
- E.dis AG
- Landesjagdverband M-V
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- BVVG Neubrandenburg
- NABU
- Grüne Liga M-V e.V.
- Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- BUND e.V.
- Stadt Malchin

3. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form (s. Anlage 1). 
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Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Bedenken und Anregungen erhoben haben von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 

Sach- und Rechtslage:
Am 25.06.2015 hat die Stadtvertretung Neukalen den Entwurf der 3.Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt. 
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 13.07.2015 zur 
Stellungnahme aufgefordert. Eine Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte durch Auslegung 
vom 20.07.2015 bis 21.08.2015. Die durch die eingegangenen Stellungnahmen 
vorgebrachten öffentlichen und privaten Belange wurden untereinander und gegeneinander 
gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht abgewogen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukalen trägt der 
Vorhabensträger MES Moderne Energiesysteme GmbH Parchim. Ein entsprechender 
städtebaulicher Vertrag wurde am 15.06.2015 abgeschlossen und durch die Stadtvertretung 
Neukalen am 25.06.2015 gebilligt. 

Anlagen:
Abwägungstabellen (Anlage 1)



Stellungnahme Nr. 1/1 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

pos7EING)-Gib- 	_ 
STADTVERWALTUNG MALCBiN 

Landesamt für Kultur und 	 - • nal an. 
* 

Denkmalpflege 
Mecklenburg-Vorpommern  2 9. Juni 2015,e 

— Archäologie und Denkmalpflege — AV 

E 	 LW.... Kut.a.  vel 0....0.••• 	 1 	
Eil 20  El 40 Ell 

Pi.n8a. H 12 52 	10311 Stlffleel 
er Schrotbunt 04.05 2815 

AMT MALCHIN am Kummerower See 	 Ihr Zechen: 	40J 

Der Amtsvorsteher 	 Heu'boget rue Baubtlplanung 
Teilten, 	0385» 88 79 - 311Fr leordeng 

Postfacht 1151 	 0311513 BB 71 -312 Fr GIöhmd 
0385/5 13ti 71- 313 Hr. Gerry 

Men edchum 01-1-018N•ukulen, Slult-03-01 
17131 	Malchin 	 (Ellen Irrem angebund 

L 	 J 	actoutre, den 215.0.5 2015 

Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier 3. Änderung (1.2. mit dem B-Planes Nr. 8 
"Photovoltauranlage 	Alte 	Ziegelei'), 	hier: 	frühzeitige 	Beteiligung 	der 	Behörden 	zum 
Vorentwurf mit Umweltbericht 
Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Bereich des o. g. Vorhabens sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand mehrere Denkmale 
bekannt, die durch die geplanten Maßnahmen berührt werden. 

Detaillierte Angaben zum Umgang mit im Vorhabensgebiet befindlichen Bodendenkmalen und 
Bau- und Kunstdenkmalen sind den dieser Stellungnahme beigefügten Anlagen zu entnehmen. Das Bodendenkmal wird nachrichtl ich in die Planzeichnung übernommen. 
Erläuterungen: 
Denkmale sind gemäß § 2(l) DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an 
deren Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. wenn die Sachen bedeutend für die 
Geschichte des Menschen, Wir Städte und Siedlungen oder für de Entwicklung der Ar heile,- und 
Wirtschaftsbedingungen sind und für die Erhaltung und Nutzung künstlerische, wissenschaltlee, 
geschichtliche, volkskundliche oder städtebauliche Gründe vorliegen 1§ 2 (1) DSchG M-V1. Gern. § 1(3) 
sind daher bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkrnalschutzes und der 
Denkmalpflege zu berücksichtigen. 

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Etichbehörden für 
Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Trager öffentlicher Belange [§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG M-V]. 

Mit freundlichen Grüßen 	 nachriehnich an: 
Im Auftrag 	 Untere Denkmalschutzbehörde, MSE 

gez. Dr. Detiet Jantzen 	 gez. Dr. Bettina Gnekow 
Landesarchäologe 	 Dezemalstellerin Prakt. Denkmalpflege 

2 Anlagen 

Das Schreiben wurde masdanell erstellt und ist ohne Unterschrift grätig. 
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Stellungnahme Nr.1/ 2 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

Anlage (Bodendenkmale) 

Zum Schreiben vorn: 26.06 2015 	zum Az: 01-1-DM/Neukalen, Stadt-03-01 
Betr.: Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier 3. Änderung (i.Z. mit dem 0-Planes Nr. 8 
"Photovoiteikanlage Alte Ziegelei), hier frühzeitige Beteiligung der Behörden zum Vorentwurf mit 
Urnweltbericht 

weitere Auskünfte erteilt: Frau Schanz 0386158879-681 

Das o. g. Vorhaben berührt Bodendenkmale (vgl. bedienende Karte) Für das Vorhaben ist deshalb 
eine Genehmigung nach § 7 DSchG MV erforderlich. 

Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 

Erfordern die geplanten Maßnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde 
gemäß § 7 (1) DSchG M-V. so  kann diese nur befürwortet werden, wenn die unten aufgeführten 
Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) ()SchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden. 

Erfordern 	die 	vorgesehenen 	Maßnahmen 	eine 	Planfeststellung. 	Genehmigung, 	Erlaubnis, 
Bewilligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bastimmungon als dem DSchG MV, so 
kann das gemäß § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden, 
wenn die unten aufgeführten Nebenbestimmungen gemäß § 7 (5) DSchG M-V entsprechend 
aufgenommen werden. 

Nebenbestimmungen: 

Im Gebiet des o. g. 	Vorhabens sind t3odendenkmale bekannt (vgl. beiliegende Karte). Die Die Nebenbestimmungen werden in die Begründung mit aufgenommen. 
Genehmigung Ist an cfie Einhaltung folgender Bedingungen gebunden 

Vor' Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit 
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten für diese 
Maßnahme.n trägt der Verursacher des Efinaifts [§ 6 (5) DSchG M-Vj. über die in Aussicht 
genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das 
Landesamt für Kuttur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten. 

Hinwelse: 

Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde bzw beim Landesamt kr Kultur und Denkmalpflege, 
Domhof 4/5, 19055 Schwerin. 
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Stellungnahme Nr. 1/3 (zum Vorentwurf)  Abwägung Abstimmung 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr. 2 (zum Vorentwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

WasserZweck Verband 	 • MALCHIN 	STA VENHAGEN 	 (f 

- Der Verbandsvorsteher - 	 \-4 

Ihre Yekhen 
et ftatlerleht MI. 
lliblee Zerren 	71- KR 

Amt Malchin 	n Kummerower See 	Aullunk emeli 	Christrne 1(65114
Am markt 1 	-00 EiniGANG . - --- — 	- 	- 	

Telelem 	039954 361-5601-564 
7es1. 	0391354 361-531 

1 71 39 Malch ..1"I‚C---ITZ.--ERWALT NG MALCH, 	E IM 	 ui iinNehnv rtmeitChre emernmpre de .f 1115I4n 	Millinam 	
0,„,, 	03 072015 

" 	0 6. Juli 205 

Verteder 	AV 

111311E»  30 	40 	50 

3. Änderung des Flächennutzungsplanos der Stadt Noukalen 
Hier. frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden 

Sehr geehrter Herr iennertarm, 

die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes umfasst die Flächen des 8-Plangebietes Die Stellungnahmen wurden im Rahmen des B-Planverfahrens abgewogen. 
Nr. 8 Photevoltaikanlage Atte Ziegelei" der Stadt Neukalen. 

Im Rahmen der Auslegung dieses Bebauungsplanes haben Sie unsere Stellungnahmen 
am 2 1.04.20 15 und I 9.06 2015 erhalten. 

In die Begründung zur 3.Änderung des Flächennutzungsplanes werden 
ergänzende Aussagen zu den Erschließungsbedingungen mit aufgenommen. 

Darüber hinaus haben W1r keine Hinweise bzw Forderungen die sich mit der 3. Nide. 
rung des Flächennutzungsplanes ergeben 

hin freundieen Grüßen 

Die Siedlung Alte Ziegelei ist trinkwasserseitig zentral erschlossen. Die Ab-
wasserentsorgung erfolgt dezentral; ein Anschluss an die zentrale Abwasser- 

' 
gat 	Tertel 

entsorgung ist nicht geplant. 
Die Stadt Neukalen wird im Gebiet an der Alten Ziegelei keine öffentlichen 

Gekhäftsführerin Erschließungsanlagen bauen und betreiben. 	Die innere Erschließung der 
Flächen wird privatrechtlich geregelt. 

,-- 
-_- 
,-.  ---..........- 
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Stellungnahme Nr. 1/1 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 

l_andkreis 
Mecklenburgische Seenplatte 1 

Der Landrat 

Inneren, Lech anlaggaze Seenplane 
Plalanenstralle 43. 17033 Sentreneenamp 

Regionalslandort /ArnI /SO 
Wagen IMUril4) "Bauamt /Krwsplanung Amt Malchin am Kummerower See 

für die Stadt Neukalen 	 Auskunft edelll CIntly Schuh 

Am Markt 1 
Zrterner 	 Vorwahl 	Durchwahl 

17139 Malchin 	 332 	 03991 	78-2453 
Zenhate 	 Fax 
78-0 	 0395 57087 65965 
E.Mail cindy.schula@IIK•seenplaae.de  

Ihr Zechen 	 Ihre Nachrrcht von, 	 Wem Zeichen 	 Dalurn 
40 Je 	 13. Juli 2015 	2653/2015-502 	19 August 2015 

3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukalen 

hier 	Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der 3. Änderung des Flächennut-
zungsplanes beschlossen. 

Als ersten Verfahrensschritt führte die Stadt Neukalen bereits die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durch. Diese frühzeitige Be- 
hördenbeteiligung diente vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung (sog. Scoping). Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be- 
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten. 

Die 	Hinweise 	der 	Stellungnahme 	vom 	17.Juni 	2015 	wurden 	bei 	der 

Hierzu hat der Landkreis mit Datum vom 17. Juni 2015 eine Stellungnahme abgegeben, auf die 
ich vom Grundsatz her verweise. Dehn wurde insbesondere auf planungs-, naturschutz- und 

Aufstellung des Bebauungsplanes und der Aufstellung des Entwurfs der 
3.Anderung des Flächennutzungsplanes beachtet. 

Immissionsschutzrechtliche Belange hingewiesen. 

In der Sitzung der Stadtvertretung am 25. Juni 2015 wurde der daraufhin erarbeitete Entwurf zu 
o. g. Bebauungsplan gebilligt und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Mit Schreiben vom 13. Juli 2015 wurde der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hierzu im 
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neu- 
kalen, bestehend aus Planzeichnung sowie der Begründung (Stand: Juni 2015) nehme ich als 
Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

I. 	Allgemeines/ Grundsätzliches 

1. 	Der Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen ist seit Januar 2009 rechtswirksam. 
unterlag zwei Änderungen, welche den in Rede stehenden Bereich aber nicht betreffen. 

Dieser 

se......,*Ween Merz, 	asnerefelneu, 	 lanneweelankrt U•man 	newePeParpen Neuen. 	0..........0 
Zum anenene 2 	 lleal Of 5715 0Ser,  0108 4004 tal00 	830r-aneoe-00e0e 10-15 	Wokleglay Cleu•••• e 	Platannearate 43 
171P1 VV. !PP. 	 BIC 440b4DE 21899 	 Irre 114000, 	 ,,23.50... 	te533 a.a., 
Tenren.03981 710 	 ,Ne't, 03. Ale 	 iele. 03921148,(1 	ie., Canna 370e7 a 
nee 0291 S70.7 85.68 	 nee alea8 434.11P 	 . 03,8, 48,-. 	Fa. On45,70117 5. 
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Stellungnahme Nr. 1/2 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

2 

Anlass für die beabsichtigte 3. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Anpassung an ak-
tuelle Entwicklungsziele für den Bereich der ehemaligen Alten Ziegelei 

Die durch die o. g. Flächennutzungsplanänderung betroffenen Darstellungen der Flächen für 
die Landwirtschaft im rechtswirksamen Flächennutzungsplan sollen daher in ein Sondergebiet 
"Photovoltaikanlage", ein Gewerbegebiet sowie in ein eingeschränktes Gewerbegebiet geändert 
werden 
Die nachrichtliche Ubernahme der denkmalgeschützten Gesamtanlage wird gestrichen, das 
Bodendenkmal sowie das gesetzliche geschützte Biotop nachrichtlich übernommen. Der Altlas-
tenstandort wird im Plan weiterhin gekennzeichnet. 

2. Dem Flächennutzungsplan ist gemäß § 5 Abs. 5 BauGB eine Begründung mit den An-
gaben nach § 2a BauGB beizufügen. 
In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Aus-
wirkungen des Bauleitplanes darzulegen. In dem Umweltbericht sind nach Anlage 1 des BauGB 
die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes zu erörtern. 

Bezüglich der un Bauleitplanverfahren erforderlichen Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
wird in der vorliegenden Begründung zum o. g. Änderungsverfahren des Flächennutzungspla- 
nes der Stadt Neukalen auf das Aufstellungsverfahren der Satzung über den Bebauungsplanes 
Nr. 8 verwiesen, welcher mit Stand vorn 16. April 2015 Inhalt der Begründung zu o. g. Flächen-
nutzungsplanänderung ist. 
Die Gemeinde nutzt damit die Möglichkeit der „Abschichtung" nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB. 
Dieser Vorgehensweise folge ich vom Grundsatz her. Der 	Bebauungsplan 	Nr.8 	wurde 	am 	13.08.2015 	beschlossen 	und 	am 

19.08.2015 genehmigt. Der abschließend ausgearbeitet Umweltbericht zur 
Der abschließend ausgearbeitete Umweltbericht zur Satzung über den Bebauungsplanes Nr. 8 
der Stadt Neukalen wird der Begründung zu o. g. Flächennutzungsplanänderung im weiteren 
Verfahren beigefügt. Dem wird aus planungsrechtlicher Sicht gefolgt. 

Satzung über den Bebauungsplan Nr.8 wird der Begründung der 3.Anderung 
des Flächennutzungsplanes beigefügt. 

3. Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 
1 Abs. 4 BauGB). 

Eine aktuelle landesplanerische Stellungnahme vom 27. Juli 2015 liegt mir bereits vor. 
Danach ist die beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung mit den Ziele und Grundsätzen der Die 	3.Änderung 	des 	Flächennutzungsplanes 	entspricht den 	Zielen 	und 
Raumordnung vereinbar. 

Grundsätzen der Raumordnung. 
Zu den vorliegenden Planunterlagen der o. g. Änderungsplanung möchte ich in diesem Zu-
sammenhang gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass die grundsätzliche Auseinander-
setzung zur Gewerbeausweisung insgesamt im Stadtgebiet eine entscheidende Rolle bei der Die Begründung wird im Punkt 3.0 entsprechend ergänzt; die Aussagen zur 
Prüfung auf Vereinbarkeit raumordnerischer Belange einnimmt. 
Insofern sollte meines Erachtens diese Problematik, welche den vorliegenden Unterlagen als 
ergänzende Begründung in der Anlage 1 beigefügt ist, mit in die grundlegende Auseinanderset-
zung unter Punkt 3.0 integriert werden. 

Auseinandersetzung in Bezug auf die Gewerbeausweisung werden integriert. 

II. 	Anregungen und Hinweise 

1. 	Aus naturschutzrechtlicher Sicht bestehen zu o. g. Flächennutzungsplanänderung keine 
Bedenken, soweit die Anregungen und Hinweise aus der Stellungnahme des Landkreises Die Anregungen und Hinweise der Stellungnahme vom 16.Juni 2015 zum B- 
Mecklenburgische Seenplatte vom 16. Juni 2015 zum parallel durchgeführten Aufstellungsver-
fahren der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 ,Photovoltaikanlage Alte Ziegelei" der Stadt Plan Nr.8 wurden berücksichtigt. 
Neukalen hinreichend Berücksichtigung finden. 
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Stellungnahme Nr. 1/3 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

3 

2. 	Aus denkmalrechtlicher Sicht wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Bodendenk-
mal Alte Ziegelei im o. g. Flächennutzungsplan nur punktuell dargestellt ist, obwohl es eine 

re 	Dadurch besteht die Gefahr von Missverständnissen über dessen  Fläche einnimmtgröße
Ausdehnung. 
Um diese zu vermeiden. ist die derzeit bekannte räumliche Ausdehnung des Bodendenkmals 
(siehe Anlage) in die Flächennutzungsplanänderung nachrichtlich zu übernehmen. 

Die räumliche Ausdehnung des Bodendenkmals wird nachrichtlich in den Plan 
übernommen. 

Im Weiteren sind die Belange des Denkmalschutzes ausreichend berücksichtigt, so dass es 
keine weiteren Anregungen oder Hinweise gibt. 

4. Seitens der unteren Straßenverkehrsbehörde wird darauf hingewiesen, dass grundsätz- 
lich bei Baumaßnahmen der Veranlasser verpflichtet ist, solche Technologien anzuwenden, mit 
denen für den Verkehrsablauf die günstigste Lösung erzielt wird. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; sie sind im Rahmen der 
Umsetzung des Vorhabens durch den Vorhabenträger zu beachten. 

Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß- 
nahmen. die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebung der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen. den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenanla-
gen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass für eine notwendige Verkehrsraumeinschrän-
kung vor Beginn der Bauphase eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO 
beim Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Ordnungsamt, Straßenverkehrswesen. Adolf- 
Pompe-Straße 12-15, 17109 Demmin. einzuholen ist. 

5. Aus wasser-, immissionsschutz- und abfallrechtlicher Sicht sowie von Seiten des Ge-
sundheitsamtes gibt es keine weiteren Anregungen oder Hinweise zur 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Neukalen. 

111. 	Sonstiges 
Der Umweltbericht des am 13.08.2015 beschlossenen Bebauungsplanes wird 
als Anlage 1 in die Begründung übernommen, da die Ausführungen der 

Der Umwellberichi der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 8 der Stadt Neukalen ist der Be- 
gründung  als Anlage 2 beigefügt. 
(Zu beachten ist ggf., dass sich bei Berücksichtigung der im Punkt 1.3. gemachten Anregungen 
die Anzahl der Anlagen ändert.) 

Anlage 1 des Entwurfs in die Begründung zur 3.Anderung des Flächen-
nutzungsplanes integriert werden und diese Anlage somit entfallen kann. 

Im Auftrag 

Cindy Schulz 
SB Bauleitplanung 	 AAlege 
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Stellungnahme Nr.1/4 (zum Entwurf) Abstimmung 

_ 

Die räumliche Ausdehnung des Bodendenkmals wird nachrichtlich in den Plan 
übernommen. 

ja nein Enth. 
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Stellungnahme Nr.5 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

Straßenbauamt Neustrelitz 	
2  

r 	annenerwronl *44.64.1cr r9 1246 17272 N.NeraN: 

5 	Mecklenburg
t, 0 i „J n ini e 

  	ri  

Rearbelter CorIns Teichen 

Amt Malchin am Kunimerower 
Amt: Bau und Liegensc 

See Telefon: (03981)498 . 311 

ir Corina.Te4cheuesbv.rnv-re...1041+ NGANG 
Am Markt 1 STA') 	RWA T N 	MA 	HIN 

amarmrifaiiimin• 1331-555-23 

17139 Malchin 
1.  am: 	28. JulP2015 g 

Iltz. 24. Ju0 2015 

96. Nr. 	4621 /2015 

Verteiler 	AV 

10 	20 	30 	40 	50 

Entwurf zur 3. Änderung des Flächennutzungsplana der Stadt Neukalen 
Ihr Schreiben vom 13. Juli 2015 

Sehr geehrter Herr Jennerjahn, 

die mit u.g. Schreiben vorgelegten Unterlagen zur 3. Änderung des o.g. Flüchennutzungsplanes habe 
ich bezüglich der vom Straßenbauamt Neustrelitz zu vertretenden Belange geprüft. In der Stellungnahme vom 31.03.2015 wurde auf die Lage in Nachbarschaft 

der L 20 (Lage an der freien Strecke, 20m Bauverbotszone) hingewiesen; 
Grundlage für die 3. Änderung des F-Plans bildet der Bebauungsplan Nr. 8 .,Photovoltaikanlage Alte 
Ziegelei". Lichtimmission 	und 	Blendwirkung 	auf 	die 	Verkehrsteilnehmer 	sind 
Zum vg. B-Plan wurde mit Schreiben vom 31. März 2015 die Stellungnahme des Straßenbauamtes 
abgegeben, die zu beachten ist. 

auszuschließen. 
Darüber hinaus gibt es keine weiteren Hinweise. 

Der 3. Änderung des F-Plans der Stadt Neukalen wird mit dem Stand 25 	uni 2015 wird seitens der 
Straßenbauverwaltung zugestimmt 

Die Stellungnahme wurde im B-Planverfahren abgewogen; es werden keine 
neuen Zufahrten von der L20 geplant und direkte Reflexionen sind nicht zu 
erwarten. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

.G.--- 

Hans  

iflueaneehnt1 	 Telefon (03981)460-0 	 646.11 
Fleflefebeße 8 	 Teletex 	03081)4601 	190 	 ebe-n869.91,...-f916911967,99 11235 Nentrelltz 
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Stellungnahme Nr. 8 (zum Entwurf) Abstimmung 
ja nein Enth. 

P-OSTEIN.G.ÄNG 
STADnj.RWAL -UNG MALCHIN 

	

n8 an 	MIBICIIMII 	..' • 	' ' 

am 	3 	20 	
K bei Deutschtand 

	

1. 	Juli 	15 

Verteiler 	AV 
0 	20 	30 	40 	55 

Kabel 12auuchland Vertrieb und gen*. GmbH 
Eche 81 Ate Sciewno 

Amt Maichin arn Kummerower See 
Postfach 11 51 
17131 Malchin 

Korde kt: 	Mem«, Schmerin 
Telegon 	1:118550065.5 
.1. 	0,36555266-69 
reee: 	PlanJnerAdeee.5>“Ockleullschlancl de 
Um: 	7,2777015 

Neukalen, , 3. Änderung des Flächennutzungsplanes, 
Stellungnahme Nr.*. 537423; Ihre Referenzen: Zeichen: 40 Je 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 7/14/2015 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage 
aus den beiliegenden Bestandsplänen ersichtlich ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere 

In 	der 	Begründung 	wird 	auf 	den 	Leitungsbestand, 	den 	Schutz 	der 
vorhandenen Anlagen und die rechtzeitige Abstimmung bei Umverlegungen 

Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und 
vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. Sollte eine Umverlegung unserer hingewiesen. 
TelekommunkcatIonsenlagen erforderlich werden, benötigen wir mindestens drei Monate vor 
Baubeginn Ihren Auftrag, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die 
notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 

Mh freundlichen Grüßen 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstelft und Ist ohne Unterschrift gültig. 

Anlagen 
1 Lageplant-plane. Kabeischutzanwersung Stand März 2013 

kebel Deutsehend Vertigrb und Senk* CgrebN 
fletunrete 	Wel/ 11 19061 561.45, 
Ilentrerendung 	boiesewe 5115. re OJI DE1338070059004 313205 5IC CCUT5E45.80 
Wwe.freese., 	Armgencle eföresen. HOB t *5 517. 3. der Gnollst.ftUrelinf...} Sttimmumm 1432151/10114. US,al,. oelatore, 
Gerf.f.rühm 	rk Lene. c.t.to  . Ceteo-05......1, elferne Gerte..., Dr Area.k. Nemen 
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Stellungnahme Nr. 12 (zum Entwurf)  Abwägung Abstimmung 

. 

131319141« T91191.0MI/C111111( OMI« 
911/9119•10. 

Amt Wenn am Kummerewer See 
Pestfedi  11 51 

17131 meiden  

..w«..r. 	Az: 40Je 

ja nein Enth. 
1 	-. 	

1-2> 	' 

J 0,4 	\ 
. 	

...- 	 ' 9:2 	' 

i 

_...,.. 	..-....' 	 ../. 	i"'"  
r....---" r• 

.._.., 	 3 	\ 	

- 

.... , .. 

.1 .......›'..---.2-7.—  • 	10 ,./. 3.2;-- 	
. 	. Cl 

A 	 - 	7 
.• 	' 	 ,,...., 	\ .• 	_.....,- 	.8__ 	: 

: 	. 	 " 	•(--' 	„. _ 	.J- 	'••• • 11, 	. 	ii . 	
- 	

• 	dier4 

:.• ' 	•,,,i;.j_e...,..e• 

' t 	* 

.  i,,--.7  

' I 	- - 	- 1(?...-., 	' 
: 	LI Ißt 

. 	..-----< 	
2 

, 

.. 	'-"/ ;11,.. 

MG kn 	\ .. 

\ 

 3 

'. 
--AU 	• 

3 	 i 

li3(L 
31 

' 

/ 

I 

7 	..... 	.,....--.. 

. 	SCHLAKEMSORF  

, 
‚d 	..., _ - --- 	- 	• 	- 
kii•\.% .s . 	-....2' 

,i.,-
,_ 
	

. 
	.,...r j11.7 

1 
I 33.! 	1 	1, 	• 9,,,,,, 

),... 	. 	,, A
, 
	e  

, 	ri, 

---'/ 

	

---;-">, 	_...,- 	 , 	 16,1,... 	d.'  
, 	 \ 

1 .9 r-- - -- -":-. 	 . --- 
1 	4 /,, 	--i ».-/- 	— 
 '\ 

I 	 -----, 	_ . 	 ,i- 
. 	.--- ...1• lpg

• 

	

.4.,*•:(it 1 	 •••' 
' 	‘,. 	,,,,,e, 	. 	. 	,. 	( 

. 
-% ("`",  

	

_,. 	'P 	-- 	r-71 	 • -i-ta"Q -----T---; 
a( 

16.0 
\ _. 

J 7  

N _ 

e .! 
' \--/ 00. i 

7';‘• 	— ...---- 
(z., 	_ 
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**ff. 	29.07.2015 

Pn."' 	1 Anderung des Flächennutzungeplanes der Stadt Neukalen 

Sehr geehrte Deinen und Herren, 

im Planbereich befinden eich zahirelche Telekenenunkatlenalinien der Deutschen 
Telekom AG. 

Wir werden zu geizebener Zelt zu den noch aus dem Flächennutzungsplan zu 
enhvidielnden Bebauungsplänen detaillierte Stellungnahmen abgeben. 

In den Erläuterungsbericht zum Flädennutzungsplen Ist ein Hinweis aufzunehmen, 
dass bei der AufstaLiung der Bebauungspläne In gen Straßen geeignete und 
ausreichende Trassen Kr die unterbengung der TelekommunIkationslinien *011710116100  
werden 

116r btten Ste, uns nach Bekanntmachung des P 	eine Ausfertigung mft ilanes  
Entuterungebericht zu Obersanden. 

light treundicnen Grüßen 

i 	A 	' 	. 

s. Offenget 

Anlagen 
1 Kabeischuttanweisung 
1 Übersichtsplan 

MUMM TELE90111EC117111t131.9111 
Imerer* leclni Mededesere Os OMI./ 9. /11,0114311aneen.41 9•9•91alei•ar .479.7e,ert1 .. 1 /091 11•Pp97.9•0 
Peleorremll 01(159 Unrd••• 
Ifflun 1.1[107 .193914m Oen», enr. WOG,* 
Konlo %dm* Srebeied..”191.7 S172 MPs, Fein 218 NB Sf 119•11 Ilt 1 /59 GM MO /111PAleid em IM. ennatie st) 
k45o.70••• 0. 11wermaekre1199./7n.) t 655.../Mth•59 C.- litute 17abturb5.olerm01551 NW 5.11oee CII•urre etne 
nemene» 7.9../:.••.(1,,Pil4 17 19:1 

ATP/149...: 	Peu. 	Aultrai 	 iÜbersichtsplan 
T  AMT.* 	Kele *teer .411.9 Pet• 1 

TIM MP WO »MA 5W 	11•977.4. 

dosne le• egeri P71 Na*" Nm. VK MO, en 21 1.1.81. 1:121118 

Ofte 11«......1,10.1.1e. 055. 2t.01.20111 5W 1 

In der Begründung wird auf den Leitungsbestand hingewiesen. 
Die Stadt Neukalen hat das B-Planverfahren zwischenzeitlich abgeschlossen. 
Der Hinweis, dass geeigneter und ausreichender Trassen mit vorzusehen 
sind, wurde beachtet. 

Die Ausfertigung eines Planes nach der Bekanntmachung ist gesondert zu 
beantragen und gegen ein Entgelt erhältlich. 

Se P9 Gauft9.71 Benn . 119146 111 3141976.7 
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Stellungnahme Nr. 17 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

/ 

Landesamt für Kultur und  
Denkmalpflege 

Mecklenburg-Vorpommern 	 W nal an 
 

DTVEPIPI/ALI-(JNG MALCHIN I 
e 

- Archäologie und Denkmalpflege - 	
-1-'2"' 3 t Aug,  2015 

/ 
r 	lereern er °MgrueOnese.p. 

Prall.111.1 1911.11 Sah* 	
7 	 I Ver !eller 	A./ 	r 

Ihr Sdanbern 13_07.2019 10 	20 	30 	40 	50 1 

AMT MALCHIN am Kummerower See 	 Ihr Lichen: 	40 Je 

Der Amtsvorsteher 	 imkerne von: Baubeilnan 
Teierfon: 	03865 88 79 • 311 Fr Beurhing 

Postfach 1151 	 0385,5 80 7'9 - 312 Fr. Bonnack 
0385/5 81 79 - 313 Hr. Gurny 

Illeln Wehem O1 -t-03M461816133, 0ee-03-02 
17131 Matchin 	 °Mn Immer angeben) 

L 	 J 	Schwerin, dun 27981015 

Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier: 3. Änderung li.Z. mit dem B-Planes Nr. 8 
"Photovottalkanlage Alte Ziegeler), hier: Beteiligung der Behörden zum Entwurf mit 
Umwettbericht 
Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

In o. g. Angelegenheit verweise ich auf meine Staurignahme vom 26.06.2005 (Kable beiliegend) Abwägung siehe vorherige Tabellen (Nr. 1 zum Vorentwurf). 
Diese Ist auch weiterhin gültig. 

Mit freundlichen Grüßen 	 nachrichtlich an: 
Im Auftrag 	 Untere Denkmalschutzbehörde, 

MSE 

gez. Dr. Detlef Jantzen 	 gez. Dr. Bettina Gnekow 
Landesarchäologe 	 Dezernatsleiterin Prakt. Denkmalpflege 

Das Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig 

Heureortschreenz 
Landesamt fOr Kultur und Detdunalpfleg. IdecIdenburp-Vorpommern 
Ven•Aure 	 Artheologle rod 	Lendnblbeoltek 	l59de40rt.10r 

Dernbalelleee 	 AnIneldrende 	Anne Omenran 
500903 435 	 Dumnot us 	 ruhrtweseteUreStr 21 	Gal Scheck /dee 
19095 	 Serearle Webern 	 19055 Scanne 	19953 	 loten sow,sm 

2 	Iderinendenenelembeine 1 
37460 00605011 

Tel 0385 598 79 111 	 Tel 0380 685 79 101 	Tel 0388 5514441 	Tal , 0345 54141 n 810 	701 03834 5963-0 
812 	Fez 08834 8953413 Fee 0300 36375 344 	 Face DM 1191171 1114 	Fax-  0385 5654424 	Fax 0383 888 79 

WW postonegradoparee-mv de 
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Stellungnahme Nr. 22 (zum Entwurf) Abwägung Abstimmung 
ja nein Enth. 

4# Bundesamt
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Amt Makchin 
am Kummerower See 
Am Merkt 1 

[Weinengraben 206 53123 Bann 
Pos/16602661 63019 Bonn 

17139 Malchin 	 ndeen •ee (o1228 6600 -  6.63 
Telef. 440 gime 5630- 5753 

53, 5102 - 54J 
baudinvlse046eundeetent00 

Infra 1 3 -4546-00 	 Hert G Stirne 	 17 lull 2015 

envin Stellungnahme; 	 per E-Mail 
hier 3. Änderung des Flächennutzungsplanes Stadt Neukalen. 

%aua Ihre Schreiben vom 13.07.2015 
eu.r 	- / • 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Belange der Bundeswehr sind berührt, denn das Planungsgebiet liegt im hingewiesen.  
Auf die Lage im Zuständigkeitsbereich des Flughafens Rostock-Laage wird 

Zuständigkeitsbereich des Flughafens Rostock Lauge, 
Das Vorhaben wird hier bereits unter der Nr. I-054-15-SON geführt. Ich weise Sie auf 
meine Stellungnahme vorn 27.04_2015 und 12.05.2015 hin, die ich weiter aufrecht 
erhalte 

Die aufgeführten Stellungnahmen wurden zum B-Plan abgegeben und im B-
Planverfahren beachtet 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

-- 	Im Original gezeichnet 

G. Schmidt 
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